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Wieviel Heimat steckt in der Biene?
Das Volksbegehren und seine Folgen in Bayern
Norbert Schäffer

Insgesamt 1,741 Millionen Menschen und damit über 18,3% der wahlberech-
tigten Bevölkerung Bayerns haben vom 31. Januar bis 13. Februar 2019 das 
Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ im Freistaat unterschrieben. 
Das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns schlug gesellschaft-
liche, politische und mediale Wellen weit über Bayern hinaus. Offensichtlich 
hatte die Initiative den Zeitgeist getroffen. Ob nun tatsächlich eine Trendwende 
im Umgang mit unserer Natur und biologischen Vielfalt stattfindet, muss sich 
noch zeigen.

Das Jahr 2019 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem der Arten-, Na-
tur- und Klimaschutz eine bis dahin unbekannte Aufmerksamkeit in der breiten 
Öffentlichkeit, den Medien und der Politik gefunden hat. So haben beispielsweise 
in Bayern 18,3% der wahlberechtigten Bevölkerung das Volksbegehren Artenviel-
falt „Rettet die Bienen“ unterstützt. Doch woher kam diese Bewegung? Warum 
konnten so viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft für 
das Volksbegehren gewonnen werden? Was sind die soziokulturellen Gründe für 
den Erfolg? Spiegelt das große Interesse an diesem Volksbegehren vielleicht so-
gar das Bedürfnis nach und den möglichen Verlust von Heimatgefühl wider? Es 
scheint fast, der Begriff „Heimat“ könnte jenseits von politischen und kulturellen 
Unterschieden verbindend sein, wie die Beantwortung dieser Fragen zeigt.

Wissenschaftler*innen stellen seit Jahrzehnten weltweit, in Europa, in Deutsch-
land wie auch in Bayern einen dramatischen Verlust an biologischer Vielfalt fest. 
Besonders eklatant ist diese Entwicklung in der Agrarlandschaft. So ist etwa seit 
1980 die Anzahl ehemals weit verbreiteter Feldvögel, zu denen wir durch die Ar-
beit zahlreicher ehrenamtlicher Kartierer*innen über sehr detaillierte Kenntnisse 
verfügen, in Europa um über die Hälfte zurückgegangen (57%; EBCC 2019). In 
Deutschland verzeichnen Vogelkundler*innen beim Rebhuhn von 1992 bis 2016 
einen Verlust von 89 %, beim Kiebitz von 87% und bei der Feldlerche von über 50% 
(Gerlach et al. 2019). Diese Entwicklung ist umso bedenklicher, hält man sich vor 
Augen, dass Vögel oftmals am Ende der Nahrungskette stehen und den Zustand 
der Natur und der biologischen Vielfalt sehr gut widerspiegeln. Trotz dieser be-
denklichen und in Teilen dramatischen Situation, die seit Jahrzehnten bekannt ist 
und durch unzählige wissenschaftliche Studien zweifelsfrei belegt wurde, erhielt 
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der Zustand unserer biologischen Vielfalt in der breiten Öffentlichkeit, den Medi-
en und der Politik bis vor Kurzem vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Daher 
war zunächst einmal nicht damit zu rechnen, dass sich an diesem Zustand etwas 
ändern würde, als im Jahr 2017 eine Gruppe von ehrenamtlichen Entomologen 
aus Krefeld eine Langzeitstudie vorlegte, in der ein Rückgang von Insekten belegt 
wurde (Hallmann et al. 2017). Durch die wissenschaftliche Arbeit konnte unter an-
derem gezeigt werden, dass die Biomasse von Fluginsekten in einem weiten Spek-
trum von Lebensräumen innerhalb von 27 Jahren um 75% zurückgegangen ist.

Anders als frühere Studien zum Rückgang einer großen Anzahl von Tier- und 
Pflanzengruppen hat die mittlerweile als „Krefelder Studie“ bekannte Arbeit der 
ehrenamtlichen Entomologen jedoch ein gigantisches, nahezu weltweites Medien-
interesse ausgelöst. Die Begriffe „Insektensterben“ bzw. „Insektenschutz“ gehören 
mittlerweile zum aktiven Wortschatz eines Großteils der Bevölkerung und haben 
Eingang gefunden unter anderem in die Koalitionsverträge auf Bundesebene so-
wie in Bayern. Zunächst wurde durchaus erwartet, dass das mediale Interesse – es 
gab so gut wie keine Zeitung und keinen Radio- oder Fernsehsender, in dem das 
Thema Insektensterben nicht irgendwie behandelt wurde – im Laufe der Monate 
abnehmen würde. Dies war jedoch nicht der Fall. Vielmehr wurde dem Thema Na-
tur- und Artenschutz über mehrere Jahre eine bislang ungekannte Aufmerksam-
keit zuteil. Es ist gut möglich, dass die jahrzehntelange Umweltbildung der Natur-
schutzverbände letztendlich dazu geführt hat, dass sich mehr und mehr Menschen 
nicht mehr mit der zunehmenden Zerstörung der Natur und der Vernichtung un-
serer biologischen Vielfalt abfinden und stattdessen mehr Natur- und Artenschutz 
fordern. In diese Zeit fiel Anfang 2019 auch das Volksbegehren Artenvielfalt „Ret-
tet die Bienen“ in Bayern.

Akteur*innen des Volksbegehrens Artenvielfalt „Rettet die Bienen“
Das Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ in Bayern wurde von der 
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Bayerns im Mai 2018, ohne vorherige 
Absprache mit den Mitgliedern des späteren Trägerkreises, initiiert. Vor allem 
den rechtlichen Text hat die ÖDP weitgehend ohne Abstimmung mit anderen Ak-
teur*innen erstellt. Zu Beginn der Kampagne hatte die ÖDP aber bereits Menschen 
und Organisationen für die Unterstützung des Volksbegehrens geworben, vor 
allem Naturwissenschaftler*innen, verschiedene Imkerorganisationen und Orga-
nisationen für Nachhaltigkeit.

Die ÖDP verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz bei der Durchführung 
von Volksbegehren in Bayern. In einer ersten Phase war es zunächst erforderlich, 
25.000 Unterschriften zu sammeln, um ein Volksbegehren formal zu beantra-
gen. Diese Hürde hat die ÖDP mit Leichtigkeit genommen, vielmehr wurden fast 
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100.000 Unterschriften vorgelegt. Nach Genehmigung des Volksbegehrens durch 
das Bayerische Innenministerium im November 2018 begannen die Arbeiten für 
die Durchführung des Volksbegehrens selbst. Als Eintragungsfrist, während der 
für ein erfolgreiches Volksbegehren mindestens 10% der wahlberechtigten Bevöl-
kerung Bayerns in ihrem jeweiligen Rathaus die ausliegenden Formulare unter-
schreiben müssen, wurde der 31. Januar 2019 bis 13. Februar 2019 festgelegt – nicht 
unbedingt eine Zeit, in der es leichtfällt, Menschen für Bienen, Schmetterlinge 
oder Feldlerchen zu begeistern.

Bereits wenige Tage nach Genehmigung des Volksbegehrens schlossen sich 
ÖDP, Bündnis 90/Die Grünen und Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
(LBV) zu einem Trägerkreis zusammen, dem später auch die Gregor Louisodor 
Umweltstiftung (GLUS) beitrat. Bayernweit wurden innerhalb sehr weniger Wo-
chen in Städten und Gemeinden hunderte sogenannter Aktionsbündnisse gegrün-
det. Hierbei handelt es sich um Zusammenschlüsse von Verbänden und Einzelper-
sonen mit dem Ziel, das Volksbegehren vor Ort voranzutreiben. Neben den oben 
genannten, im Trägerkreis zusammengeschlossenen Akteu*innen spielte der Bund 
Naturschutz in Bayern eine gewichtige Rolle. Beeindruckend war nicht nur die 
Geschwindigkeit, mit der die Vorbereitungen des Volksbegehrens vorangetrieben 
und Aktionsbündnisse gegründet wurden; unerwartet war der große Rückhalt in 
der breiten Bevölkerung, von kirchlichen Gruppen und einem breiten Spektrum 
von Verbänden über Firmen bis hin zu unzähligen Einzelpersonen, von denen sich 
viele vorher noch niemals im Natur- und Artenschutz engagiert hatten.

Volksbegehren mit überwältigendem Ergebnis
Vom Eintragungsmuster früherer Volksbegehren war bekannt, dass sich am er-
sten Tag – beim Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ dem 31. Januar 
2019 – mindestens 70.000 Bürger*innen in die Listen eintragen müssten, damit die 
Chance bestand, die Hürde 10% der Wahlberechtigten Bevölkerung Bayerns, und 
damit knapp eine Million Unterschriften, zu erreichen – unterschrieben haben am 
ersten Tag rund 170.000 Bürger*innen! Der Zulauf in die Rathäuser in Gemeinden 
und Städten war aber nicht nur am ersten Tag gewaltig. Der aus früheren Volksbe-
gehren erwartete Rückgang in den Folgetagen fand nur zum Teil statt. Regelrecht 
legendär waren, trotz der winterlichen Wetterbedingungen, die Schlangen auf dem 
Marienplatz vor dem Münchner Rathaus, aufgezeichnet von über dem Marienplatz 
installierten Webcams. Allabendlich wurde von zahlreichen Rathäusern die An-
zahl geleisteter Unterschriften an das Koordinierungsbüro des Volksbegehrens ge-
meldet. Während einer Pressekonferenz am 11. Februar 2019 gab der Trägerkreis 
bekannt, dass sich die Anzahl der bestätigten Unterschriften einer Million näher-
te. Wie in allen vorhergehenden Volksbegehren erwartete der Trägerkreis eine sehr 
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hohe Anzahl von Unterschriften am vorletzten und vor allem am letzten Tag der 
Eintragungsfrist, die bis zum 13. Februar 2019 dauerte. Auch das Wetter war für 
diesen Zeitraum vielversprechend. Gegen Mittag des vorletzten Eintragungstages 
haben dann Journalist*innen mehrerer Zeitungen beim LBV nachgefragt, ob die 
auf der Internetseite des Trägerkreises aufgelisteten Eintragungszahlen der einzel-
nen Städte und Gemeinden, auch wenn die Liste nicht vollständig war, der Wahr-
heit entsprächen. Durch die Bestätigung wurde praktisch bekanntgegeben, dass die 
Hürde einer Millionen Unterschriften genommen war. Die Nachricht verbreitete 
sich wie ein Lauffeuer – und führte dazu, dass die Schlangen vor den Rathäusern 
schlagartig verschwanden. Es wurde schon vor Ablauf der Eintragungsfrist deut-
lich, dass das Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ zum erfolgreichsten 
Volksbegehren in der Geschichte Bayerns werden würde.

Medienhype
Die Reaktion in den Medien war zu Beginn der Kampagne bis etwa Mitte Januar 
2019 eher verhalten. Ab diesem Zeitpunkt aber rückte das Thema „Rettet die Bie-
nen“ ins Zentrum der öffentlichen Diskussion und wurde in nahezu jeder Zeitung 
und jedem Rundfunk- und Fernsehsender wiederholt aufgegriffen. Über unseren 
Pressedienst erfuhren wir während der Eintragungsfrist täglich von über 400 Ar-
tikeln in bayerischen Zeitungen. Zum Ende der Eintragungsfrist, als klar war, dass 
das Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ ein spektakulärer Erfolg wer-
den würde, interessierten sich zunehmend auch außerbayerische Medien für unser 
Volksbegehren. Der Trägerkreis erhielt unzählige Anfragen aus anderen Bundes-
ländern, aber auch aus dem europäischen Ausland sowie von außerhalb Europas 
bis nach Australien, Japan und die USA. Immer wieder wurde die Frage gestellt: 
„What is going on in Bavaria?“ Die Antwort ist ganz einfach: es ist gelungen zu 
zeigen, dass sehr viele Menschen die Zerstörung der Natur und den Rückgang der 
biologischen Vielfalt nicht mehr einfach hinnehmen und stattdessen mehr Natur- 
und Artenschutz fordern.

Politik überrascht mit „Gesamtpaket“
Durchaus interessant war auch die Reaktion der bayerischen Politik. Zunächst 
wurde das Volksbegehren ignoriert, wohl um diesem nicht noch mehr Aufmerk-
samkeit zu verschaffen. Als sich dann ein großes öffentliches Interesse abzeich-
nete, hieß es aus der bayerischen Staatskanzlei, man wolle das Ergebnis zunächst 
abwarten und dann darauf reagieren. Die Welle der Unterstützung baute sich im-
mer weiter auf und bereits wenige Tage später wechselte der bayerische Minister-
präsident Dr. Markus Söder den Kurs und meldete große Skepsis an. Schließlich 
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lud er, noch während der Einschreibungsfrist, zu einem sehr zeitnah anberaumten 
Runden Tisch ein. Die bayerische Staatsregierung hatte im Prinzip zwei Optionen: 
Entweder (1) den Text des Volksbegehrens ohne Änderungen ins bayerische Natur-
schutzgesetz zu übernehmen oder (2) einen Volksentscheid über den Textvorschlag 
zu riskieren und gegebenenfalls einen eigenen Alternativtext vorzulegen. Die Ent-
scheidung der Staatsregierung fiel auf Option (1). Nach intensiven Diskussionen 
am oben genannten Runden Tisch, einer großen Fachveranstaltung sowie zahl-
reichen Arbeitsgruppensitzungen, in denen die einzelnen Gesetzespassagen dis-
kutiert und spezifiziert wurden, schlug die bayerische Staatsregierung dem baye-
rischen Landtag vor, den Text des Volksbegehrens in das bayerische Naturschutz-
gesetz zu übernehmen. Zu unserer Überraschung wurden von der Staatsregierung 
darüber hinaus ein Begleitgesetz und ein separater Maßnahmenkatalog vorgelegt, 
welche über die Gesetzesänderungen aus dem Volksbegehren sogar noch hinaus-
gingen. Ministerpräsident Söder bezeichnete das Gesamtpaket in seiner Rede an-
lässlich der ersten Lesung am 8. Mai 2019 als „grundsätzliche Weichenstellung“. 
Er sagte: „Bayern wird damit am Ende Modell und Trendsetter in Deutschland, 
Vorbild und Maßstab für andere sein.“ Anschließend führte er aus: „Wir legen – 
davon bin ich überzeugt – ein in Deutschland einmaliges Gesamtpaket für Ar-
tenschutz und Landwirtschaft vor und werden damit nicht nur einen kleinen und 
wichtigen Teil des Volksbegehrens umsetzen, sondern für unsere Bürger*innen, 
für die Landwirt*innen, vor allem aber für Natur- und Artenschutz auch eine völ-
lig neue Dimension erreichen. Ich sage Ihnen eines: Das sind wir den kommenden 
Generationen auch schuldig“ (Protokoll Plenum, 16. Sitzung Bayerischer Landtag, 
8. Mai 2019).

Wie verhielt sich die extreme Rechte?
Die AfD meldete sich erst am vorletzten Eintragungstag des Volksbegehrens zu 
Wort. Der Landtagsabgeordnete Bergmüller warnte eindringlich vor der „willkür-
lichen Zerstörung von Existenzen“ und stützte sich dabei auf Argumente des Bau-
ernverbandspräsidenten Heidl. In den parlamentarischen Debatten zum Volks-
begehren und dem von der Staatsregierung vorgelegten Begleitgesetz fokussierte 
sich die AfD auf die These, dass sowohl das Volksbegehren (Verletzung von Eigen-
tumsrechten) als auch das Begleitgesetz (der Landtag könne das Volksbegehren nur 
unverändert annehmen oder einen eigenen Entwurf für einen Volksentscheid vor-
legen) verfassungswidrig sei. Im November 2019 reichte die AfD tatsächlich Klage 
gegen Volksbegehren und Begleitgesetz beim Bayerischen Verfassungsgericht ein.
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Vertane Chance der Landwirtschaft
Obwohl Teile der Landwirtschaft, insbesondere die Bio-Anbauverbände und die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, das Volksbegehren durchaus un-
terstützten, fiel die Reaktion eines Großteils der konventionellen Landwirtschaft 
anders aus. Zunächst wurde auch hier das Volksbegehren ignoriert, dann ver-
suchte man die Ziele anzugreifen und als weltfremd darzustellen und schließlich 
wollte man durch Druck auf die Politik die Annahme des Volksbegehrensgesetzes 
verhindern. Immer wieder wurde auch von der Landwirtschaft besonders naheste-
henden Politiker*innen behauptet, der Trägerkreis des Volksbegehrens würde Het-
ze gegen Landwirt*innen betreiben – ohne dass hierfür Belege vorgelegt wurden. 
Politiker*innen, wie der damalige Europaabgeordnete Albert Deß, sprachen den 
Unterstützer*innen sogar jegliche Sachkenntnis ab, behaupteten, diese hätten das 
Volksbegehren nicht gelesen und nicht verstanden und bezeichneten das Volksbe-
gehren immer wieder als „Volksverdummungsbegehren“. Hierdurch wurden Grä-
ben in der Gesellschaft aufgerissen. Statt anzuerkennen, dass durch die gegenwär-
tige Agrarpolitik Probleme hinsichtlich Verlust der biologischen Vielfalt, Land-
schaftszerstörung oder Nitratbelastung von Grundwasser entstehen, die Zeichen 
der Zeit zu erkennen und das Volksbegehren zu nutzen, um die Bevölkerung als 
Verbraucher*innen in die Pflicht zu nehmen, übernahmen viele Landwirt*innen 
eine Opferrolle und beklagten sich, dass die Bevölkerung die Landwirtschaft nicht 
wertschätze. Hierdurch wurde eine große Chance vertan.

Massenphänomen oder Partialinteresse?
Die Anzahl der Unterzeichner*innen des Volksbegehrens Artenvielfalt ist unbe-
stritten beeindruckend. Dennoch versuchten einzelne Gegner*innen den Erfolg 
kleinzureden, indem – in einer absurden Logik – vorgerechnet wurde: „Wenn 
18,3% der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterstützt haben, heißt das auch, 
dass 81,7% dagegen waren.“ Der LBV hat diese Behauptung dennoch zum Anlass 
genommen, durch eine Emnid Umfrage klären zu lassen, wie viele Menschen in 
Bayern hinter den wichtigsten Forderungen des Volksbegehrens, wie beispielswei-
se der Anlage von mehr Blühflächen, stehen. In Gemeinden zwischen 5.000 und 
20.000 Einwohnern gaben über 90% der Befragten an, die Forderungen des Volks-
begehrens zu unterstützen. Auch im ländlichen Bereich lag die Zustimmung bei 
knapp 70% und somit kaum weniger, als in der Stadt München (73%).

Neben den absoluten Zahlen war natürlich auch die Verteilung der Unter-
stützung innerhalb von Bayern interessant. Immer wieder wurde behauptet, die-
ses Volksbegehren würde nur von der städtischen Bevölkerung insbesondere im 
Großraum München unterstützt, wogegen „auf dem flachen Land“, also dort, wo 
die Auswirkungen des Volksbegehrens deutlicher zu spüren sind, wenig Begeiste-
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rung herrsche. Hier sei darauf hingewiesen, dass die Unterstützung in den Bal-
lungsgebieten tatsächlich höher war als in ländlichen Regionen. Gleichzeitig zeigt 
eine Analyse aber auch, dass in allen 71 bayerischen Landkreisen und in allen 25 
kreisfreien Städten Bayerns die Hürde von 10% der wahlberechtigten Bevölkerung 
genommen wurde.

Immer wieder wurde von Gegner*innen des Volksbegehrens behauptet, Unter-
zeichner*innen würden zwar unterschreiben, sich aber selbst nicht konsequent ver-
halten. Viele Menschen würden die hauptsächlich an die Landwirtschaft gerichte-
ten Forderungen für einen besseren Schutz der biologischen Vielfalt befürworten, 
während dieselben Menschen ihrer eigenen Verantwortung nicht gerecht würden. 
Als Beleg wurden Steinschüttungen und Mähroboter in Privatgärten oder die rela-
tiv geringe Nachfrage nach Bioprodukten genannt. Es ist durch nichts belegt, dass 
diese Behauptung zutrifft. Richtig ist aber sicherlich, dass sich viele Forderungen 
im Volksbegehren Artenvielfalt auf landwirtschaftliche Flächen und damit auf 
Landwirte beziehen und nicht etwa auf kommunale, private oder kirchliche Be-
reiche. Der Trägerkreis des Volksbegehrens hat immer wieder darauf hingewiesen, 
dass fast auf der Hälfte der Fläche Bayerns Landwirtschaft betrieben wird und dass 
auch genau hier die Brennpunkte des Artenschutzes liegen. Da sich ein Volksbe-
gehren, um rechtlich durchsetzbar zu sein, auf relativ wenige Aspekte konzentrie-
ren muss, war es schlüssig und richtig, den Fokus Landwirtschaft zu wählen.

Welche Rolle spielte der Begriff „Heimat“?
Im Einleitungstext zum Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens heißt es: „Jede 
verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht nur ein Verlust an Stabili-
tät des natürlichen Lebensgefüges, sondern auch ein Verlust an Schönheit der ba-
yerischen Heimat und eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der Menschen.“ 
Auf dem Werbeflyer für das Volksbegehren wird an einer Stelle geworben: „Wir 
machen mobil für die Bewahrung unserer Heimat und Artenvielfalt.“ In den sehr 
zahlreichen Pressemitteilungen des Trägerkreises taucht der Begriff Heimat je-
doch nicht auf. Das Hauptnarrativ der Kampagne war: Wir erleben zurzeit ein dra-
matisches Artensterben. Dies gefährdet unsere Lebensgrundlagen, u.a. die Bestäu-
bung von Nutzpflanzen. Jeder kann mit seiner Unterschrift beim Volksbegehren 
einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten. Ein weiterer Kommunikati-
onsstrang war, dass mit dem Volksbegehren die Artenvielfalt und die bäuerliche 
Landwirtschaft gerettet wird. Die bäuerliche Landwirtschaft wiederum wird von 
vielen Menschen in Bayern mit Heimat assoziiert.

Sicherlich haben sehr viele Bürger*innen den Verlust der Artenvielfalt mit dem 
Verlust an landschaftlicher Schönheit in ihrer unmittelbaren Umgebung und da-
mit an Heimatqualität verbunden. In kirchlichen Kreisen fand eine intensive Aus-
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einandersetzung mit dem Volksbegehren und dem Auftrag der Kirche zur Bewah-
rung der Schöpfung statt, und einzelne prominente Vertreter*innen unterstütz-
ten das Volksbegehren mit offiziellen Verlautbarungen. In seiner Erklärung zum 
Volksbegehren verweist etwa der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick auf einen 
Abschnitt der Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus, der sich dem Verlust 
der biologischen Vielfalt widmet. Damit zerstöre der Mensch seine Zukunft. Der 
Papst spreche explizit vom Schutz der Pilze, Algen, Würmer, Insekten oder Repti-
lien. „Aber auch die Bienen sind in Gefahr, die für die biologische Vielfalt und die 
Bewahrung der Schöpfung von großer Bedeutung sind“, fügt Bischof Schick hinzu. 
„Deshalb ist die Rettung der Bienen eine wichtige Forderung und Aufgabe. In die-
sem Sinne unterstütze ich das Volksbegehren.“

Neues Bewusstsein über Natur vor der Haustüre
Das Interesse der Bevölkerung an den Themen Arten-, Natur-, Umwelt- und Kli-
maschutz war noch nie so groß wie heute. Dies gilt gerade auch für den Bereich bi-
ologische Vielfalt. Noch nie haben beispielsweise so viele Menschen an den Vogel-
stimmenwanderungen des LBV teilgenommen wie in Zeiten des Volksbegehrens. 
Artenvielfalt – das ist für mehr und mehr Menschen auch ein lokales und regio-
nales Thema und nicht beschränkt auf tropische Regenwälder oder Korallenriffe.

Die zentralen gesellschaftlichen Fragen hinsichtlich des Volksbegehrens Ar-
tenvielfalt lauten: Hat tatsächlich ein grundlegendes, dauerhaftes Umdenken in 
der Bevölkerung in Sachen Natur- und Artenschutz stattgefunden, wird dies zu 
Verhaltensänderungen führen und erreichen wir hierdurch eine Trendumkehr 
beim derzeit nach wie vor beobachtbaren Verlust der biologischen Vielfalt? Das 
durch das Volksbegehren Artenvielfalt durchgesetzte neue Naturschutzgesetz in 
Verbindung mit dem gleichzeitig verabschiedeten Begleitgesetz und dem zusätz-
lichen Maßnahmenkatalog ist als Grundlage unbestritten geeignet, den Rückgang 
der biologischen Vielfalt in Bayern aufzuhalten und vielleicht einen Teil von dem, 
was wir bereits verloren haben, zurückzubringen. Voraussetzung hierfür ist eine 
ausreichende Finanzierung und konsequente Umsetzung dieses Pakets. 

Mindestens ebenso wichtig ist aber die Unterstützung zumindest eines wesent-
lichen Teils der Bevölkerung. Während der Volksbegehrenskampagne haben sehr 
viele Menschen, in vielerlei Form, ihre Begeisterung für Bienen, Schmetterlinge, 
Blumen etc. und diesbezüglich vielleicht sogar einem anderen Blick auf die eigene 
Heimat zum Ausdruck gebracht. Über Artenvielfalt oder biologische Vielfalt zu 
sprechen, war nicht mehr nur Expert*innen vorbehalten. Menschen mit Bienen-
ansteckern, manche sogar in Bienenkostümen, gehörten über Monate zum ganz 
normalen Stadtbild. Dies war durchaus als öffentliches Bekenntnis zu mehr Ar-
tenschutz zu werten. Selbstverständlich war allen Menschen bewusst, dass es beim 
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Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ nicht „nur“ um die Honigbiene 
ging. Die anfängliche Leichtigkeit im Umgang mit Symbolen für und Forderungen 
nach mehr Arten- und Naturschutz ist im Laufe der Kampagne – durch den ve-
hementen Widerstand von Teilen der Landwirtschaft – einer konfliktträchtigen 
Auseinandersetzung gewichen.

Es war nun nicht zu erwarten, dass alle Menschen unmittelbar ihre Garten-
gestaltung oder ihr Konsumverhalten ändern, aber die Menschen – zumindest in 
Bayern – waren noch niemals so empfänglich für diese Themen. 

Im Verlauf des Jahres 2019 war ein etwas anderer Umgang mit Natur vor der 
eigenen Haustüre augenscheinlich: beispielsweise wurden in Hausgärten Blühbee-
te angelegt, „Margariten-Inseln“ beim Mähen des Rasens ausgespart oder öffent-
liche Flächen seltener gemäht oder insgesamt naturfreundlicher gestaltet. Selbst-
verständlich hat das neue „Natur- und Artenschutzbewusstsein“ der Bevölkerung 
auch dazu geführt, dass bei vielen Hecken, die – auch im Sinne des Natur- und 
Artenschutzes – auf den Stock gesetzt wurden, sofort Klagen bei den lokalen Be-
hörden eingingen. Landwirte berichteten davon, dass sich Menschen darüber be-
schwerten, wenn Wiesen gemäht oder Pestizide ausgebracht wurden. All dies zeigt 
zwei Dinge:

1. Die Menschen interessieren sich für ihre unmittelbare Umgebung, sie beobach-
ten intensiv und aufmerksam und melden, wenn sie vermeintliche Verstöße 
feststellen. 

2. Es besteht ein erheblicher Informationsbedarf, dem gerade die Natur- und Ar-
tenschutzverbände wie der LBV gerecht werden müssen, um den Menschen zu 
einer realistischen Einschätzung der Situation unserer Tier- und Pflanzenarten 
und deren Lebensräume unmittelbar vor ihrer Haustüre zu verhelfen.

Sicherlich ist es nach wie vor einfacher, auf die Fehler anderer hinzuweisen, als das 
eigene Verhalten zu ändern. Dennoch, es ist unbedingt begrüßenswert, dass mehr 
und mehr Menschen der Zustand der Natur unmittelbar vor ihrer Haustüre nicht 
gleichgültig ist. Hierin liegt eine große Chance für den Schutz unserer Natur. Das 
große mediale, politische und öffentliche Interesse am Arten-, Natur- und Klima-
schutz verschwand buchstäblich über Nacht durch das Aufziehen der Corona-Kri-
se ab Anfang März 2020. Ob Umweltthemen wieder dauerhaft in den Hintergrund 
rücken und entsprechende Ziele vielleicht sogar geopfert werden, um die Wirt-
schaft „nach Corona“ zu unterstützen, wie dies hinsichtlich der Klimaziele bereits 
einige Politiker*innen fordern, wird sich zeigen. Fest steht, der Rückgang unserer 
biologischen Vielfalt und der Klimawandel haben durch die Corona-Krise nicht 
aufgehört zu existieren.
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